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Gemäß § 20 hat die Baubehörde bei einem Antrag um Erteilung einer Baubewilligung zu 

prüfen, ob dem Bauvorhaben Die Baubehörde hat bei Anträgen nach § 14 vorerst zu 

prüfen, ob dem Bauvorhaben 

 1. die im Flächenwidmungsplan festgelegte Widmungsart des Baugrundstücks, 

seine Erklärung zur Vorbehaltsfläche oder Aufschließungszone, sofern das Vorhaben nicht 

der Erfüllung einer Freigabebedingung dient, 

 2. der Bebauungsplan, 

 3. der Zweck einer Bausperre, 

 4. die Unzulässigkeit der Erklärung des betroffenen Grundstücks im Bauland 

zum Bauplatz, 

 5. ein Bauverbot nach § 13 oder nach § 53 Abs. 6 des NÖ 

Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. Nr. 3/2015 in der geltenden Fassung, 

 6. bei Hochhäusern, sofern deren Raumverträglichkeit nicht bereits im 

Widmungsverfahren geprüft wurde, das Unterbleiben der Raumverträglichkeitsprüfung 

oder deren negatives Ergebnis, oder 

 7. sonst eine Bestimmung 

 – dieses Gesetzes, ausgenommen § 18 Abs. 4, 

 – des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. Nr. 3/2015 in der geltenden 

Fassung, 

 – der NÖ Aufzugsordnung 2016, LGBl. Nr. 9/2017, 

 – des NÖ Kleingartengesetzes, LGBl. 8210, 

 – des NÖ Kanalgesetzes, LGBl. 8230, oder 

 – einer Durchführungsverordnung zu einem dieser Gesetze 

entgegensteht. 

 

Die wesentlichen technischen Bestimmungen, die bei der Errichtung eines Bauwerkes zu 

beachten sind, finden sich in der NÖ Bautechnikverordnung 2014 und den darin 

enthaltenen OIB-Richtlinien. 

Es ist richtig, dass sich die Baubehörde eines bautechnischen Sachverständigen bedient, 

um die Vorprüfung in technischer Sicht durchführen zu lassen.  

Die von Ihnen erwähnte Aussage des Bauamtsmitarbeiters wird sich vermutlich auf diese 

technischen Bestimmungen bezogen haben.  

 




